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hielten ihre Gerichte . Sie haben eine höhere Banngewalt als die an¬
deren Grafen . Ihr Bann beträgt 30 Schillinge ohne jede Abstufung .
Diese Summe ist eine Verdoppelung von 15 Schillingen und nicht
von 12, 5 und 4 . Diese Beobachtung spricht dafür , daß auch die
karolingischen Grafen ihre volle Banngewalt noch nach dem Capi -
tulare behalten hatten .

11 . Diese Erwägungen führen m . E . zu dem Schlüsse , daß die
Vorschrift sich weder unmittelbar noch mittelbar auf die Ungehor¬
samsbuße bezogen hat . Die Banngewalt der Grafen muß unberührt
geblieben sein . Die Banndeutung ist daher ausgeschlossen . Wenn
wir keinen anderen Inhalt finden könnten , so würde die Vorschrift
als unerklärbar zu behandeln sein . Die Banndeutung ist keine Er¬
klärung . Aber diese Alternative besteht überhaupt nicht . Die Vor¬
schrift gestattet eine ganz einwandfreie und m . E . zweifellos rich¬
tige Auslegung , nämlich die Auslegung als Kollisionsnorm ,
sobald wir als möglich unterstellen , daß nach sächsischem Rechte
die Aktivstufung auch bei Privatbußen Anwendung fand .

2 . Die Deutung als Kollisionsnorm .

§ 18.
h Bei der Auslegung des c . 3 bin ich zunächst von der Beobach¬

tung ausgegangen , daß im Jahre 797 sich zahlreiche Franken in
Sachsen aufhielten und auch zahlreiche Sachsen im Gebiete des
fränkischen Stammes .

Bie Franken kamen nach Sachsen als Grafen und sonstige Be¬
amte , als Vasallen und als Geistliche . Jeder dieser Würdenträger
führte andere Franken als Gehilfen und Gefolge mit sich. Weiteren
Anlaß boten die Klostergründungen , die Anlage der Domänen und
der befestigten Höfe , über deren große Verbreitung uns erst die

Forschungen von Schuchard und Rübel eingehenderen Aufschluß
gegeben haben . Umgekehrt war die Zahl der Geißeln , welche aus
Sachsen fortgeführt wurden , eine sehr große , wie notorisch ist .

Aber noch bedeutsamer als diese Vorgänge , die man als Gelegen¬
beitsursachen bezeichnen kann , waren die planmäßigen Umsied -
b 'Tig

'en , die Karl zur Festigung der fränkischen Herrschaft vorge -
nommen hat . Es ist bekannt , daß Karl wiederholt ganze Volks¬
massen mit Weib und Kind aus Sachsen fortgeführt und in anderen
Feilen seines Reiches angesiedelt hat , wo wir sie noch nach Jahr -
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hunderten vorfinden 125 ) . Das von ihnen geräumte Land blieb nidf
Wüste , sondern wurde mit volksfremden , zuverlässigen Elementen
besiedelt . Es liegt nahe , daß auf Franken gegriffen wurde und dies
wird auch ausdrücklich bezeugt . Die Zahl der Umgesiedelten muß
sehr groß gewesen sein . Zu zwei Jahren wird uns berichtet , daß
Karl ein Drittel des sächsischen Volkes fortgeführt habe. Gerade
für den Sommer 797, also für die Monate vor unserem Gesetze
wird die Fortführung eines Drittels und ihr Ersatz durch Franken
bezeugt 126 ) . Natürlich liegt nur eine unsichere Schätzung vor , denn
es hat keine Statistik gegeben. Mag die angegebene Zahl auch viel
zu hoch sein , an der Tatsache einer umfassenden Umsiedlung und
einem dadurch verursachten Nebeneinanderwohnen der Stämme , ist
gar kein Zweifel möglich 12T) . Die Umsiedlung forderte eingehende
Anordnungen , die sich auch auf die Rechtslage der fränkischen
Kolonisten beziehen mußten . Aber von diesen Verordnungen ist
uns nichts erhalten .

2 . Das Durcheinanderwohnen der Stämme hatte zur Folge , daß
die einzelnen Stammesrechte über das Stammesgebiet hinaus An¬
wendung fanden . Denn im fränkischen Reiche galt das Personali¬
tätsprinzip , die Anerkennung des Personalstatuts . Der Franke ,
der in Sachsen einwanderte , lebte nach wie vor nach seinem frän¬
kischen Stammesrechte , nach der Lex Salica oder der Lex Ribuaiia.
Nach dem persönlichen Rechte des Verletzten wurden die Bußen
geleistet 128 ) , auch wenn der Täter einem anderen Stamme ange¬
hörte . Deshalb kamen die Sachsen oft genug in die Lage, Bußen
zu leisten , die sich nach der Lex Salica oder der Lex Ribuaria ke-

125) Waitz , Verf . G . IIP S . 148 Anm . 2 .
126) Chron . Lauresh . min . zu 797 : „Karolus in Saxoniam Francos conlo -

cai ; Saxones inde educens cum uxoribus et liberis , id est tertium homi-
nem . Diese Nachricht scheint in der Ansiedlung der Franken den Zweck
der Maßregel zu sehen und in der Aussiedlung der Sachsen nur ein
Mittel .

127) Fr . und D . Philippi u . a . haben aus der Massenhaftigkeit der frän¬
kischen Ansiedlung den Schluß gezogen , daß wir in den Schöffenbaren
des Ssp . lediglich die Nachkommen der fränkischen Ansiedler zu sehen
haben und in dem Gerichte bei Königbann das Sondergericht dieser Fra" '
ken (Kolonisationstheorie ) .

Diese Auffassung ist nicht haltbar (vgl . Heck „Pfleghafte und Graf¬
schaftsbauern in Ostfalen “

, 1916 , S . 198 ff . , und „StandesgliederungS. 203 ) . Aber eine große Zahl fränkischer Ansiedler ist eine m . E . völlig
gesicherte Erkenntnis . 128) Brunner , Handbuch Bd . 2, S . 385 .
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stimmten 129) . Das Massenvorkommen dieser Zahlungen mußte die
Frage nach ihrer Höhe und Ausgestaltung zu einer brennenden
machen , die bei auftretenden Zweifeln eine Lösung durch. Kolli-
sionsnormen forderte . Eine solche Kollisionsnorm haben wir schon
in dem Münzcapitulare von 816 gefunden . Aber diese Norm war
nur durch die Münzverordnung verursacht worden und setzt das
Bestehen einer allgemeineren Kollisionsnorm voraus.

3 . Ferner habe ich versucht aus dem Vorstellungsverlaufe des
Capitulare Saxonicum diejenige Vorstellung zu erkennen , die dem
c . 3 dieses Gesetzes zugrunde liegt . In den vorhergehenden Vor¬
schriften c . 1 und c . 2 wird eingeschärft , daß bei dem Bannstraf¬
rechte der octo capitula die Sachsen ebenso 60 Schillinge zu zahlen
haben wie die Franken . Da diese Banngesetze für alle Stämme
mit dem gleichen Wortlaute erlassen waren , so kann die Notwen¬
digkeit dieser Einschärfung nur darauf zurückgeführt werden,
daß für die Sachsen die Anwendbarkeit der Aktivstufung in Be¬
tracht gezogen wurde , die ja bei den Strafandrohungen der Capi -
tulatio zur Anerkennung gelangt war . Welche andere Frage konnte
durch diese Erörterung angeregt werden ? Gewiß hätte die Ver¬
sammlung , wenn man an das Wort Bann anknüpfte , auch die
Anwendung der Aktivstufung auf die Verwaltungsbefehle erwägen
können , bei der dann die Gründe für die Verneinung sicher über¬
wogen hätten . Aber die wirklich gestellte Frage ist ja bejaht
worden. Wir haben deshalb und aus anderen Gründen oben fest¬
gestellt , daß jener Gedankengang nicht gewählt worden ist . In der
Tat lag ein anderes Problem besonders nahe . Die Aktivstufung ist
111 c . 1 und 2 erörtert und verneint worden für die acht Tat¬
bestände des Bannstrafrechts . Aber viel umfassender war das
Gebiet des Gesetzesstrafrechts . Deshalb lag es nahe , die Frage
der Aktivstufung hinsichtlich des fränkischen Gesetzesstrafrechts
aufzuwerfen, das infolge der Bevölkerungsverschiebung in ganz
großem Umfange für die Sachsen in Frage kam . Daß dieser Über¬
gang in der 'J’at stattgefunden hat , ergibt sich schon daraus , daß
’n c . 3 der Zahlung des Banns gegenübergestellt wird die Zahlungs-
Pflicht „secundum 1 e g e m“ .

129) Eg ist nicht berechtigt , wenn Lintzel, dem diese Umsiedlungsvor-
Sänge als Historiker besonders vor Augen stehen mußten , daran zweifelt,
daß die Bußen des einen Stammes auch für andere Stämme Bedeutung
hatten .
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4. Die vorstehende Auffassung wird durch, die Beziehungen be¬
stätigt , welche sich zwischen der Lex Ribuaria und unserem Gesetze
ergeben . Die Lex Ribuaria war , wie oben ausgeführt 130) , der karo¬
lingischen Kanzlei besonders vertraut . Es ist deshalb anzunehmen,
daß sie schon bei dem ersten Gegenstände der Verhandlung, bei
der Anwendung der Aktivstufung auf das Bannstrafrecht berück¬
sichtigt wurde . Denn die Lex Ribuaria ist ja das einzige Gesetz ,
welches eine Herabsetzung des Königsbanns von 60 Schillingen
zugunsten unterer Klassen enthält 1S1) , also diejenige Begünstigung,
welche in c. 1 und 2 in Hinsicht auf die Sachsen erwogen, aber ver¬
neint worden ist . Die Lex Ribuaria enthält aber die Aktivstufung
nicht nur bei dem Königsbanne , sondern erstreckt sie durdi die
Generalnorm des T . 10 auf alle Bußen der Lex 132 ) . Deshalb mußte
die Berücksichtigung der Lex zu der Frage anregen , wie es hin¬
sichtlich der Aktivstufung bei der Anwendung der fränkischen
Volksrechte auf die Sachsen zu halten sei . In der Tat scheint mir
auch die Fassung der beiden Tatbestände dafür zu sprechen, daß
T . 10 Abs . 2 der Lex Ribuaria als Vorlage für c . 3 des Cap . Sax,
verwendet worden ist.

Auf diesen Wegen gelangte ich zu einer Auffassung des c . 3, die
sich nach drei Richtungen näher bestimmen läßt .

5 . Die Vorschrift ist eine Kollisionsnorm . Sie bezieht sich
in der Tat auf die Anwendung der fränkischen Gesetze bei Zah¬
lungen der Sachsen infolge des Personalprinzips . Sie setzt die
Geltung des Personalstatuts voraus , aber beschränkt seine Wir¬
kung durch die sächsische Aktivstufung zugunsten der zahlenden
Sachsen. Es handelt sich um die Lösung eines Problems, das auch
in dem Internationalen Privatrechte der Gegenwart in verschie¬
denen Formen auftritt . Die Nationalitätstheorie pflegt es zu be¬
zeichnen als den Konflikt der loi personelle mit dem ordre publi¬
que . Die Anwendung des persönlichen Rechtes wird durch die
Rücksicht auf entgegenstehende Interessen beschränkt (VS -̂
EGzBGB. Art . 7 Abs. 2 , Art . 16 usw .) . Diese Auffassung ergibt sich
aus der Fassung des Tatbestandes . Die Anwendung gesetzlich«1
Vorschriften , die für die Franken erlassen sind , auf die Sachsen,
also die, Anwendung eines fremden Rechts, das ist ja der typische

130) Vgl . oben S . 82.
131 ) Vgl . oben S . 78.
132) Vgl . oben S . 80 .
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Tatbestand, bei dem wir von Kollisionsnormen , heute von Normen

des Internationalen Privatredits reden . Die Vorschrift des c . 3

setzt ferner in den Worten „ubicumque — secundum legem “ zahl¬

reiche , aber durch die Gesetze zerstreute Anwendungsfälle voraus .

Diese Vorstellung zahlreicher durch die Gesetze zerstreuter An -

wendungsfälle paßt auf clie Tatbestände der Normenkollision ganz
besonders gut , weit besser als auf irgendeine andere gemeinsamer

Beurteilung zugängliche Tatbestandsgruppe 133 ) . Die Worte ent¬

halten ferner eine Unbestimmtheit der gemeinten Tatbestände , die

bei jeder anderen Anordnung sehr auffallend sein würde , aber

bei den Kollisionsnormen , auch denen der Gegenwart , typisch ist ,
weil die fehlende Bestimmtheit sich durch den Eintritt des Kolli¬

sionsfalls von selbst ergibt . Denn die Auffassung als Kollisions¬
norm erklärt es , daß von einer Lex ohne nähere Kennzeichnung
geredet wird . Für die Teilstämme der Franken galten ja besondere
Gesetze, die Lex Salica , die Lex Ribuaria und die Eva Chama -

vorum . Gesetze , die voneinander verschieden waren und nicht zu¬

gleich gelten konnten . Welches ist gemeint ? Diese Schwierigkeit
löst sich ganz allein bei der Annahme einer Kollisionsnorm . Sie

gilt für die verschiedenen Gesetze zugleich . Das jeweils anzu¬
wendende Gesetz mußte sich ganz selbstverständlich aus dem Kol¬

lisionsfalle ergeben . Bei einem Delikte gegen den Salier kam das

salische Recht in Anwendung und bei einem Delikte gegen einen

Ribuarier das ribuarische . Deshalb konnte und mußte eine nähere

Kennzeichnung der Lex bei einer Kollisionsnorm unterbleiben . Aber
bei keiner Vorschrift anderen Inhalts , etwa bei der Einführung

fränkischer Normen in Sachsen , wie sie Brunner annimmt . Es

gab kein gemeinfränkisches Gesetz , sondern es gab nur Leges der

Teilstämme134) .

133) Die Gleichheit der Tatbestandsbildung wird allerdings einem
Juristen, der gewöhnt ist, Kollisionsnormen anzuwenden, deutlicher er¬
scheinen als einem Historiker .

134) Das Auslegungsproblem des c. 3 zeigt uns die seltene Erscheinung,
daß eine Erwägung schlechthin durchgreift . Wer sich vergegenwärtigt,
daß es überhaupt keine Lex Franco rum gab, sondern nur leges der Teil-
stämme, der muß auch einsehen, daß c . 3 nur als Kollisionsnorm infolge
der durch das persönliche Recht des Saliers oder Ribuariers sich er¬

gebenden , genaueren Bestimmung der Lex praktisch anwendbar war . Mit
Jedem anderen Inhalte wäre die Vorschrift ein Schlag ins Wasser ge¬
wesen .
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b . c. 3 spricht von einer Zahlung von 15 Schillingen. In dieser
Hinsicht kommen eine absolute und eine verhältnismäßige Deu¬
tung in Frage . Sind in c . 3 ausschließlich solche Bußen gemeint,die genau auf 15 Schillinge lauten , nicht auf mehr und nicht auf
weniger oder ist nur ein Maßstab gegeben , nach dem auch größere
und geringere Bußen gekürzt werden (Verhältnisdeutung ) ? Der
Wortlaut gestattet beide Deutungen 135 ) . Aber sachliche Erwägun¬
gen entscheiden für die Verhältnisdeutung . Das Kollisionsproblem
konnte nicht nur bei dem Betrage von 15 Schillingen auftauchen,sondern bei Bußen jeder Größe . Für eine Sonderbehandlung der
15 Schillinge läßt sich gar kein Grund denken , ebensowenig für
das Schweigen über alle anderen Bußen 136 ) . Dagegen stößt die Ver-
hältnisdeutung auf kein Hindernis , Die Buße von 15 Schilling ist
die Grundbuße des fränkischen Bußsystems und daher zur An¬
gabe eines Maßstabs besonders geeignet . Durch die Angabe eines
solchen Maßstabs wurde das ganze Problem der Geltung der
sächsischen Aktivstufung bei Anwendung fränkischen Rechtes mit
einem Schlage gelöst. Wesentlich unterstützt wird diese Annahme
eines Maßstabs durch die entsprechende Generalnorm der Lex
Ribuaria , die als Vorbild gedient hat . Auch c . 3 kann m . E . nur als
Generalnorm aufgefafit werden , bei der die Angabe der Schillings¬
zahlen nur den rechnerischen Maßstab der Herabsetzung aus-
drücken , einer Herabsetzung , die natürlich auch bei Bußen in jeder
Art Schilling Platz greifen konnte .

7 . Die Auffassung als Kollisionsnorm ergibt die Anwendung
unserer Vorschrift auf die Privatbußen , denn das Personalprinzip
bezog sich gerade auf die Privatbußen . Der Salier , der in Sadison
von einem Sachsen verletzt wurde , konnte diejenige Privatbuße
von dem Täter fordern , die ihm sein salisches Recht zubilligte '
Diese Auffassung ist schon für das Vorbild , die Generalnorm der
Lex Ribuaria , geboten . Diese Auffassung wird aber auch durch

135) Die Meinung Lintzels , daß der Wortlaut der Verhältnisdeutung
entgegenstehe , wird den Vorgängen bei einer Zahlung in jener Zeit nicht
gerecht . Die Zahlung jeder größeren Summe vollzog sich durch eine Rehe
von Teilakten . Waren die ersten 15 Schillinge erledigt , so war die Vor¬
aussetzung des c . 3 für die folgende Summe von neuem gegeben . Ubi-
cumque ist auch als „so oft “ aufzufassen .

136) Weshalb sollte die Erleichterung bei den kleinen Bußen von 15
Schillingen Platz greifen und nicht bei den größeren Bußen , die häufige
waren und schwerer drückten ?
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den Wortlaut unserer Norm vorgezeichnet . Die Worte „solvere se-

cundum legem “ 1 umschließen audi die Zahlung der im Gesetze

vorgesehenen Privatbußen . Die starke Betonung der ausnahmelosen

Anwendung ( „ubicumque “
) schließt die Ausschaltung der weitaus

wichtigsten Zahlungsfälle von vornherein aus . Wir werden sehen ,
daß hei einer solchen Ausschaltung überhaupt kein Anwendungs¬

gebiet übrigbleibt . Diese Überlegung ist bei einem so durchdach¬

ten und gut gefaßten Gesetze wie dem Capitulare Saxonicum be¬

sonders zwingend . Wenn die Versammlung nur fiskalische Zahlun¬

gen gemeint hätte , dann hätte sie sich anders ansgedrückt . Die

Einfügung des Wortes „fisco “ war sehr einfach und wäre nicht

unterblieben.
8. Auch in sachlicher Hinsicht ist die Kollisionsdeutung allein be¬

friedigend . Nur die Kollisionsdeutung führt in Verbindung mit der

Annahme der sächsischen Doppelstufung dazu , die Vorschrift des c . 3

als verständlich und berechtigt zu erkennen . Jede andere Deutung
ergibt eine materielle Bevorzugung der Sachsen vor den Franken ,
die weder mit der sonstigen Behandlung , noch mit den Zeitumstän¬
den vereinbar ist . Unsere Deutung beseitigt diesen Anstoß . Sie

ergibt, daß gar keine Bevorzugung vorliegt , sondern nichts als eine
durchaus gerechte Gleichstellung der Sachsen mit den Franken
durch Gewährung eines Rechts der Gegenseitigkeit . Auszugehen
ist von der Geltung und der Wirkung des Personalstatuts . Nach dem

Personalitätsprinzip war die Tötung eines Sachsen nach sächsischem
Rechte und die Tötung eines Franken nach fränkischem Rechte zu
büßen. Das sächsische Recht kannte die Aktivstufung , das frän¬
kische Recht der Karolingerzeit aber kannte sie nicht . Die Anwen¬

dung der beiderseitigen Personalstatute mußte daher zu einer

schweren Benachteiligung der Sachsen führen . Den Franken kam
die Aktivstufung zugute , den Sachsen aber nicht . Wenn ein frän¬

kischer Late einen sächsischen Edeling erschlug , zahlte er einen

herabgesetzten Betrag , nur das kleine Wergeid . Aber der säch¬

sische Late , der den altfreien Franken erschlug , der hatte keinen

Anspruch auf Ermäßigung . Er mußte das große Wergeid zahlen ,
wie der Edeling . Dieser Zustand mußte als ungerecht empfunden
werden und die Beseitigung dieser Ungerechtigkeit ist in c . 3 durch¬

geführt worden , indem auch den Sachsen dasjenige Recht auf Er¬

mäßigung zugebilligt wurde , daß die Franken infolge des Perso¬

nalstatuts schon hatten . Durch diesen Zusammenhang wird die
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Vorschrift des e . 3 als legislative Maßregel erst eigentlich verständ¬
lich 187 ) . Die Vorschrift enthält keine materielle Bevorzugung der
Sachsen , sondern nur eine durch die Verhältnisse durchaus gerecht¬
fertigte Gleichstellung . Auch in den Verhältnissen der Altfreien
beider Stämme war volle Gegenseitigkeit gewahrt , wie wir noch
näher sehen werden 138) . Die Wergeider der Salier waren um ge¬
nau so viel höher wie die Wergeider der sächsischen Edelinge, als
die Herabsetzung zugunsten der Sachsen wirkte . Die Erstreckung
der sächsischen Aktivstufung auf die fränkischen Stände ergibt
allerdings eine gewisse Übereinstimmung der beiden Standesglie¬
derungen , wie ich sie schon aus anderen Gründen annehme . Wenn
wir die fränkische Standesgliederung der Karolingerzeit ins Auge
fassen , wie sie uns in der Lex Chamavorum entgegentritt , so fin¬
den wir eine übereinstimmende Dreigliederung . Die Franci , ingenui
und liti , stehen den Edelingen , Frilingen und Laten gegenüber.
Die dreifache Stufung des sächsischen Rechts konnte auf die drei
Stände der Franken übertragen werden . In welcher Weise sich die
Anwendung im einzelnen vollzog , wissen wir allerdings nicht. Auch
über die Behandlung des Friedensgeldes fehlen uns die Nachrich¬
ten . Aber diese Erkenntnisgrenzen 139) hindern die Haupteinsichtnicht . Die Vorschrift des c . 3 wird sachlich dadurch verständlich,
daß sie den Sachsen nur solche Befugnisse zuspricht , welche den
Franken den Sachsen gegenüber bereits zustanden .

137) Die Ungerechtigkeit mußte um so fühlbarer werden , je größerenUmfang die Umsiedlungen annahmen . In dem Sommer desjenigen Jali-res , in dessen Spätherbst unser Gesetz beschlossen wurde , hatte eine
große Umsiedlung stattgefunden (vgl. oben S . 100 Anm. 126) . Damit warein neuer , aktueller Anstoß für diejenige Regelung gegeben, die wir in
c . 3 finden . Bei unserer Auffassung ordnet sich die Vorschrift voll ver¬
ständlich in den Gang der geschichtlichen Ereignisse ein.138) Vgl . unten § 21 Nr . 2 .

139) Dazu gehört auch die '
Frage , ob die Zahl V bei dem Friling des

c . 3 für VI verschrieben oder echt ist . Nach der handsdiriftlichen Zahl
hatte der Friling genau ein Drittel der fränkischen Bußen zu zahlen-
Nun verhielten sich nach der Lex Chamavorum die Wergeider der Fran¬ken und der Minderfreien (ingenui ) wie 3 : 1 . Wenn die Anwendung der
sächsischen Aktivstufung auf die Zahlungen der Franken sich nach dieser
Relation richtete, was wir nicht wissen, was aber immerhin möglich ist,dann konnte der Ausgleichungsgedanke zu einer entsprechenden Ermäßi¬
gung für den sächsischen Friling führen , auch wenn seine einheimischePflichtzahl 6 betrug .
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9 , Die vorstehenden Gründe scheinen mir in ihrer Gesamtheit

überzeugend zu sein . Aber nicht nur in ihrer Gesamtheit . Einzelne

Erwägungen sind schon allein betrachtet zwingend . Die Unbe¬

stimmtheit des Wortes lex (Nr . 4) schließt angesichts des Beste¬

hens verschiedener leges jede andere Erklärung aus . Und gleiches

gilt für die sachliche Deutung (Nr . 8 ) , welche allein geeignet ist ,
die unwahrscheinliche Bevorzugung der Sachsen auszuschalten .

3, Die Stellungnahme Brunners 140 ) und Lintzels .

§ 19 .
1. Brunner hat meine Auslegung äußerst bestimmt , man könnte

sagen , schroff , abgelehnt . Er beanstandet sie aus drei Gründen :
1. wegen der Beschränkung des Personalprinzips , 2 . wegen numis¬

matischer Fehlgriffe und 3 . wegen der Stellung des c . 3 inmitten

von Fiskalbußen . Wegen der vermeintlichen Unmöglichkeit meiner

Deutung hat er eine andere vorgesehlagen . Er bezieht die Vor¬

schrift auf die Einführung und gleichzeitige Abänderung frän¬
kischer Fiskalbußen im genauen Betrage von 15 Schillingen mit

Ausnahme der Friedensgelder , aber mit besonderer Beziehung auf
die Ungehorsamsbuße beim Grafenbann .

In der Polemik Brunners wird der Inhalt meiner Auslegung und
die Verwertung dieses Inhalts zugleich bekämpft . Vielleicht ist
dies der Grund dafür , daß diese Polemik Brunners nicht die Klar¬
heit zeigt , die wir sonst bei Brunner bewundern , und daß Brun¬
ner die von mir stark betonte Analogie mit der Generalnorm der
Lex Ribuaria gar nicht berücksichtigt . Wir wollen der Reihe nach
die Einwendungen und den Ersatzvorschlag ins Auge fassen .

2. Auf die drei Einwendungen Brunners habe ich folgendes zu

erwidern:
a) Brunner meint , daß in der Beschränkung des Personalstatuts ,

die ich annehme , eine „Änderung des fränkischen Rechts “ enthal¬
ten war , die nicht der Zustimmung der Sachsen (lex fori ) , sondern
der Franken (lex originis ) bedurft hätte . Diese Einwendung ist
sicher unrichtig und mit der ausgezeichneten Darstellung der Kol¬

lisionsnormen, die Brunner in seinem Handbuche 141) gegeben hat ,
ßidit zu vereinigen . Die Kollisionsnormen der fränkischen Zeit sind
in der Regel Normen der Stammesrechte , wie heute die Vorschriften

140 ) a. a. O . S . 223 ff.
*41) I § 35 .
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